
Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung gemäß § 73 b SGB V zwischen HÄV RLP und
BKK LV Mitte

Anlage 7 - lndikationsbezogene Leistungen und Module

Modul 7.6 Versorgungsmodul „Chroniker"

2. Ergänzungsvereinbarung

(1) Ergänzend zu § 3 Abs. 1 Satz 2 des Versorgungsmoduls „Chroniker - in der Fassung
vom 01.07.2019, geändert durch die Ergänzungsvereinbarung vom 18.08.2020 -
vereinbaren die Vertragspartner die Fortführung des Moduls über den 31.12.2021
hinaus, bis zum 31.12.2022.

(2) Die entsprechende Vergütungspauschale (Abr.-Nr. 90511) nach Anhang 1 zum Modul
7.6 ist von den teilnehmenden Vertragsärztinnen/Vertragsärzte auch weiterhin - im
Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 - abrechnungsfähig, wenn der besondere
Betreuungsaufwand durch die Ärztin/ den Arzt unter Angabe der zutreffenden
Erkrankung in den Abrechnungsdaten gemäß § 295 SGB V dokumentiert wurde.

(3) Das Versorgungsmodul „Chroniker" endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf zum
31.12.2022.

(4) Die übrigen vertraglichen Regelungen bleiben unberührt und gelten weiter.

Koblenz, Mainz, 18.11.2021

Deutscher Hausärzteverband
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
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